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Der DStGB:  
Eine starke Stimme 
 
Der DStGB vertritt die Interessen 
der deutschen Städte und Gemein-
den. Auf Landes-, Bundes- und EU-
Ebene gibt er Kommunen eine 
starke Stimme und greift die The-
men auf, die Bürgerinnen und Bür-
ger vor Ort bewegen. 
 
Durch seine 17 Mitgliedsverbände 
sind 11 000 große, mittlere und 
kleinere Kommunen organisiert  
und vernetzt. Die Verbandsarbeit 
erfolgt parteiunabhängig und ohne 
staatliche Zuschüsse. Die Besetzung 
der Organe orientiert sich an dem 
Votum der Wähler bei den Kommu-
nalwahlen. 
 
Der DStGB ist »Kommunales Infor-
mationsnetzwerk« und sensibilisiert 
und mobilisiert Politik und Öffent-
lichkeit für kommunalpolitische In-
teressen.  
 
Er fungiert als »Kommunale Koordi-
nierungsstelle« für den permanen-
ten Erfahrungs- und Informations-
austausch unter den Mitgliedsver-
bänden. Nicht zuletzt ist der Ver-
band »Kommunales Vertretungsor-
gan« durch Repräsentation in zent-
ralen Organisationen. 

Die Bundesregierung beabsichtigt, den 
Wohnungsneubau – mit einem 
Schwerpunkt auf dem öffentlich geför-
derten Wohnungsbau – deutlich aus-
zuweiten.  
 
Perspektivisch sollen 100.000 öffent-
lich geförderte Wohnungen pro Jahr 
geschaffen werden. Der Bund unter-
stützt daher die Länder durch Finanz-
hilfen. Hierzu ist in der aktuellen Fi-
nanzplanung vorgesehen, dass der 
Bund den Ländern für den sozialen 
Wohnungsbau im Zeitraum 2022 bis 
2027 insgesamt 18,15 Milliarden Euro 
Bundesmittel zur Verfügung stellt. 
 
Dies ist angesichts des bestehenden 
Bedarfs, gerade im bezahlbaren Seg-
ment, zu begrüßen. Um den vielen 
Wohnungssuchenden in Deutschland 
bezahlbare Wohnungen anbieten zu 
können, bedarf es allerdings nicht nur 
einer ausreichenden Finanzausstat-
tung, sondern einer langfristigen Woh-
nungsbauoffensive mit vielen ver-
schiedenen Maßnahmen. Hierbei müs-
sen die Anforderungen an den Klima-
schutz beachtet und ressourceneffizi-
entes Bauen und Modernisieren in den 
Vordergrund gerückt werden. Eine an-
spruchsvolle Aufgabe, die weiterhin 
ein enges Zusammenwirken von Bund, 
Ländern, Kommunen und der Woh-
nungswirtschaft erfordert. 
 
Krise im Bausektor überwinden 
 
Die Entwicklung der Wohnungsbautä-
tigkeit hat sich im Jahr 2023 drama-
tisch verschlechtert. Auch die Progno-
sen für das Jahr 2024 bleiben 

angespannt. Die Zahl geplanter und 
beantragter Wohnungsbauprojekte ist 
weiter gesunken. Steigende Baukos-
ten, Lieferengpässe bei verschiedenen 
Baumaterialien sowie hohe Bauzinsen 
haben das Investitionsumfeld stark be-
lastet und zu einem Rückgang der Bau- 
und Investitionstätigkeit beigetragen. 
 
Baugenehmigungen weiter rückläufig 
– Bauüberhang sehr hoch 
 
Dies veranschaulicht auch ein Blick auf 
die Zahl der Baugenehmigungen. Laut 
statistischem Bundesamt sind die Ge-
nehmigungen für Wohnungen in Ei-
genheimen und Mehrfamilienhäusern 
weiter rückläufig. So wurde im No-
vember 2023 der Umbau und Neubau 
von lediglich 20.200 Wohnungen ge-
nehmigt – das waren 16,9 Prozent we-
niger als im November 2022. Vom Ja-
nuar bis November 2023 brach die 
Zahl der bewilligten Wohnungen im 
Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 
mehr als ein Viertel (25,9 Prozent) um 
83.200 Einheiten auf nur noch 238.500 
genehmigte Wohnungen ein. Bei Neu-
bauten betrug das Minus sogar 28,8 
Prozent. 
 
Hinzu kommt der weiterhin sehr hohe 
Bauüberhang in Deutschland, der bei 
der Diskussion um Lösungen zum 
Wohnungsbau zwingend mitberück-
sichtigt werden muss. Der Bauüber-
hang, d. h. die Zahl der genehmigten, 
aber noch nicht fertiggestellten Woh-
nungen, ist in den letzten Jahren wei-
ter angestiegen. Im Jahr 2022 umfasst 
der Bauüberhang bundesweit gut 
845.000 Wohnungen. 

Bezahlbares Bauen und Wohnen 
 Wohnungsbau stärken: 
Neubau forcieren, Bestände 
besser nutzen 
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Diese Zahlen zeigen, dass das Ziel der 
Bundesregierung, jährlich 400.000 
neue Wohnungen in Deutschland zu 
schaffen, immer noch in weiter Ferne 
liegt. 
 
Bündnis für bezahlbares Wohnen 
 
Das im Mai 2022 vom Bund ins Leben 
gerufene Bündnis für bezahlbares 
Wohnen hat unter Beteiligung der 
kommunalen Spitzenverbände bereits 
verschiedene Handlungsfelder und 
konkreten Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Rahmenbedingungen beim 
Wohnungsbau definiert. So sollen un-
ter anderem mit einer Bau-, Investiti-
ons- und Innovationsoffensive die Vo-
raussetzungen geschaffen werden, um 
den Bau von Wohnungen z.B. durch 
verbesserte Planungsprozesse zu be-
schleunigen und auch die Potentiale 
im Bestand für zusätzlichen Wohn-
raum zu heben.  
 
Es ist daher dringend geboten, dass 
die beeinflussbaren Faktoren beim 
Thema Wohnungsbau nun zügig ange-
passt werden, einschließlich der bes-
seren Mobilisierung von Bauland. 
 
Dies gilt insbesondere in stark nachge- 
 

fragten Städten und Gemeinden und  
in deren umliegenden Regionen. Dem 
Bau- und Immobilienpreisindex des 
Statistischen Bundesamtes zu Folge 
haben sich die Preise für Bauland-
grundstücke (unbebaut, baureif) im 
Zeitraum 2010 bis 2020 um 102 Pro-
zent erhöht. Daher ist es zu begrüßen, 
dass der Bundesgesetzgeber bereits 
im Jahr 2021 mit dem Baulandmobili-
sierungsgesetz verschiedene Gesetzes-
änderungen auf den Weg gebracht  
hat, um eine bessere Aktivierung von 
Bauland zur Schaffung von bezahlba-
rem Wohnraum zu ermöglichen. 
 
Neuer Wohnraum sollte hierbei vor-
rangig durch Innenentwicklungsmaß-
nahmen geschaffen werden, um Stadt- 
und Ortskerne als attraktive und nutz-
ungsgemischte Wohn- und Versor-
gungsstandorte zu stärken. 
 
BauGB-Novelle 2024 nutzen 
 
Die gesetzlichen Neuregelungen des 
Baulandmobilisierungsgesetzes zielten 
im Jahr 2022 bereits in die richtige 
Richtung: Die Stärkung der kommuna-
len Vorkaufsrechte, die Einführung ei-
nes sektoralen Bebauungsplans zur 
Wohnraumversorgung, die Schärfung  
 

 

des Baugebots oder auch die erleich-
terte Erteilung von Befreiungen von  
den Festsetzungen eines Bebauungs-
plans zu Gunsten von Wohnbauvorha-
ben waren und sind Ansätze, die den 
gemeindlichen „Instrumentenkasten“ 
im Planungsrecht sinnvoll erweitern. 
 
Der Gesetzgeber bleibt aber weiter ge-
fordert. Neben der Prüfung einer noch 
stärkeren Verankerung von Klima-
schutz und Klimaanpassung in der  
Bauleitplanung müssen die neu ge-
schaffenen befristeten Regelungen des 
Baulandmobilisierungsgesetzes nicht 
nur entfristet und verstetigt werden.  
 
Die vom Bund für 2024 angekündigte 
Novelle des Bundesstädtebaurechts 
(BauGB und BauNVO) muss für wei-
tere und dringend notwendige Verbes-
serungen des Rechtsrahmens genutzt 
werden. So ist es wichtig, die Regelun-
gen zum kommunalen Vorkaufsrecht 
weiter zu optimieren. Neben der Mög-
lichkeit der flächigen Ausübung für be-
baute, unbebaute oder nur geringfügig 
bebaute Grundstücke muss das Vor-
kaufsrecht wieder in sozialen Erhal-
tungsgebieten ermöglicht und auch 
bei sog. Share Deals zur Anwendung 
gebracht werden können.  
 
Als Hebel für die Mobilisierung von 
Baulücken und Brachflächen sollte der 
Bund zudem die Einführung einer In-
nenentwicklungsmaßnahme im Bauge-
setzbuch prüfen. Mit einer solchen  
Maßnahme könnten Baugebote nicht 
allein auf ein einzelnes Grundstück, 
sondern in einem größeren Maßnah-
menbereich ausgesprochen werden. 
Das im BauGB vorgesehene Baugebot 
sollte im Übrigen durch eine weitere 
Reduzierung der Abwendungsmöglich-
keiten (etwa zugunsten „Familienan-
gehöriger“…, s. § 176 Abs. 3 BauGB) 
praxistauglicher ausgestaltet werden. 
 
Die vom Bund geplante Neuregelung 
eines „Bau-Turbos“ (§ 246e BauGB – 
neu), wonach für bestimmte Woh-
nungsbauvorhaben von der Einhaltung 
des Bauplanungsrechts gänzlich abge-
sehen werden kann, ist abzulehnen. 

Städtebauförderprogramme des Bundes 2024 
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Dies würde weder eine Stärkung der 
Schaffung bezahlbaren Wohnraums  
noch einen flächendeckenden Schub 
für das Bauen und Wohnen bedeuten, 
da lediglich angespannte Wohnungs-
märkte in den Blick genommen wer-
den sollen. Auch würde damit generell 
die kommunale Planungshoheit in 
Frage gestellt.  
 
§ 13b BauGB: EU-konforme Regelung 
prüfen 
 
Zwar hat das Bundesverwaltungsge-
richt mit Urteil vom 18.07.2023 ent-
schieden, dass die ehemalige Regelung 
des § 13b BauGB mit Europarecht un-
vereinbar ist. Die in der Norm vorgese-
henen Voraussetzungen wie Grundflä-
chenbegrenzung, Beschränkung auf 
Wohnnutzung oder auch der Bezug zu 
einem im Zusammenhang bebauten 
Ortsteil seien nicht geeignet, EU-kon-
form auf die Durchführung einer Um-
weltprüfung und auf einen Umweltbe-
richt zu verzichten. 
 
Der in der Sache aber sinnvolle Ansatz, 
kleinere Außenbereichsflächen ohne 
langwierige Umweltprüfung und Aus-
gleichsmaßnahmen für eine Wohnbe-
bauung zugänglich zu machen, sollte 
weiterhin auf eine EU-konforme Um-
setzbarkeit hin überprüft werden. 
Städte und Gemeinden benötigen pra-
xisgerechte Instrumente, um Bauland 
– auch partiell im planerischen Außen-
bereich – mobilisieren zu können. 
 
Gebäudetyp E – Flexibilisierungen in 
Bauordnungen umsetzen 
 
Mit der Ergänzung eines Gebäudetyps 
E (E wie einfach) in den Landesbauord-
nungen könnte ein interessanter An-
reiz für ein einfacheres Planen und 
Bauen geschaffen werden. Das Bauen 
mit einem Gebäudetyp E zielt darauf 
ab, die Vielzahl an Normen und Regel-
werken auf den Prüfstand zu stellen, 
um mit normreduzierten und abwei-
chenden Lösungen einfachere und da-
mit kostengünstigere und ressourcen-
schonendere Gebäude errichten zu 
können  

Neben einer Anpassung der Bauord-
nungen der Länder ist es erforderlich, 
dass der Bund auch die Haftungsrege-
lungen im BGB dahingehend ändert, 
dass Bauherren und Planer sich ohne 
Haftungsrisiken darauf verständigen 
können, von anerkannten Regeln der 
Technik für Neubau, Umnutzung oder 
auch Sanierung abzuweichen. 
Die im Rahmen der Bauministerkonfe-
renz von Bund und Ländern im No-
vember 2023 besprochenen Ansätze, 
auch zum Bauen und Umbauen im Be-
stand, sollten daher schnellstmöglich 
angepasst werden.  
 
Kommunale Bodenfonds einrichten 
 
Mit kommunalen Bodenfonds können 
Städte und Gemeinden je nach Bedarf 
vor Ort steuern, was und wann gebaut 
wird. Bund und Länder sollten daher  
derartige Bodenfonds unterstützen.  
 
Hierauf sind vor allem die strukturell 
durch Altschulden belasteten Kommu-
nen angewiesen. In solchen Fonds 
werden Grundstücke vorgehalten, 
über die die Kommunen verfügen kön-
nen. Bund und Länder sollten die Kom-
munen hier finanziell unterstützen und 
auch eigene Grundstücke in  
 

Bodenfonds einbringen. Einen solchen 
Weg geht z.B. Baden-Württemberg 
mit einem bei der Landsiedlung Ba-
den-Württemberg GmbH geführten 
Grundstücksfonds, der für finanz-
schwache Kommunen mit Engpässen 
am Wohnungsmarkt als Zwischener-
werber auftritt. 
 
Wohnen im Innenbereich verstärkt 
ermöglichen 
 
Die Auswirkungen der Corona-Pande-
mie haben gezeigt, dass es zukünftig 
auf einen verstärkten Nutzungsmix in 
den Innenstädten und Ortskernen an-
kommen wird. Neben Handel und 
Gastronomie, Kultur, Freizeit und Bil-
dungsangeboten muss auch dem 
Wohnen eine verstärkte Bedeutung 
zukommen.  
 
Hier gilt es, sinnvolle Innenstadt- und 
Nachnutzungskonzepte für leergefal-
lene Immobilien zu entwickeln. Der 
Bund ist aufgefordert, Städte und Ge-
meinden mit einem „Innenstadt-
fonds“, der u. a. den Zwischenerwerb 
oder eine Zwischenmiete von Schlüs-
selimmobilien ermöglicht, zu unter-
stützen. Diese Finanzierung muss un-
abhängig von einer weiter aufgestock-
ten Städtebauförderung des Bundes 

Neubau von Mietwohnungen im sozialen Wohnungsbau in Deutschland 
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(1,5 Milliarden Euro p.a.) gesehen wer-
den. 
 
Eine stärkere Mischung von Wohnen 
und Arbeiten kann dazu beitragen, zu-
sätzlichen bezahlbaren Wohnraum zu 
schaffen. Mit einer konsequenten An-
wendung des vorhandenen umwelt- 
und bauplanungsrechtlichen Instru-
mentariums lässt sich bereits viel zu-
gunsten des Wohnungsbaus im Innen-
bereich erreichen.  
 
Darüber hinaus müssen auch die Rege-
lungen der Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) und des Immissionsschutz-
rechts flexibilisiert und fortentwickelt 
werden, um diese an die geänderten  
Lebensverhältnisse in den Städten und 
Gemeinden anzupassen. 
 
Neben einer Gleichstellung des ge-
werblichen Lärms mit dem Verkehrs-
lärm sollte die von der Umwelt- und 
Bauseite erarbeitete sog. Experimen-
tierklausel und eine damit einherge-
hende Anpassung der TA Lärm (u.a. Er-
möglichung passiven Schallschutzes) 
zeitnah umgesetzt werden. 
 
Realistische Energiestandards für 
Neubau festlegen 
 
Angesichts deutlicher Preissteigerun-
gen im Baubereich ist es auch in Zu-
kunft erforderlich, dass auf die Festle-
gung des EH-40-Neubaustandards im 
Gebäudebereich bis auf Weiteres ver-
zichtet wird.  
 
Das Aussetzen des strengen Energieef-
fizienzhausstandards ist notwendig 
und ein richtiger Schritt. Der Standard 
sollte aus kommunaler Sicht auch 
langfristig nicht verpflichtend gefor-
dert werden. Bauen darf nicht weiter 
verteuert werden. Dies muss auch die 
Richtschnur bei weiteren Verhandlun-
gen auf europäischer Ebene sein (z.B. 
EU-Gebäude-Richtlinie).  
 
Sozialen Wohnungsbau stärken 
Die Bundesregierung hat angekündigt, 
in dieser Legislaturperiode jährlich 
100.000 neue Sozialwohnungen zu 

schaffen. Dieser Ansatz ist sinnvoll. Es 
gibt zu wenige preisgebundene Woh-
nungen in Deutschland. Während es 
im Jahr 2002 noch rund 2,6 Millionen 
Sozialwohnungen gab, hat sich ihre 
Zahl bis zum Jahr 2023 auf nur noch 
knapp eine Million verringert. Laut ei-
ner Studie des Instituts der deutschen 
Wirtschaft (IW) sollen es im Jahr 2035 
nur noch rund 554.000 Sozialwohnun-
gen sein. Dies hängt damit zusammen, 
dass jährlich etwa 40.000 weitere 
Wohnungen aus der sozialen Bindung 
fallen. Bund und Länder sind daher ge-
fordert, die Rahmenbedingungen wei-
ter zu verbessern. 
 
Im Jahr 2022 wurde lediglich 22.545 
Sozialwohnungen errichtet. Klar ist, 
dass Bund und Länder daher die Mittel 
für die soziale Wohnraumförderung 
weiter aufstocken müssen. 
 
Neubau-Programme langfristig fort-
führen 
 
Die Bundesregierung hat verschiedene 
Neubau-Programme auf den Weg ge-
bracht. So unterstützt das Programm 
„Jung kauft Alt“ mit einem Programm-
volumen von 350 Millionen Euro 
(2024) den Kauf von sanierungsbedürf-
tigen Altbauten. Mit der Förderung 
„Gewerbe zu Wohnen“ (120 Mio. 
Euro) sollen leerstehende Gewerbeim-
mobilien in klimafreundliche 
Wohneinheiten umgewandelt werden 
können. Mit dem Programm „Klima-
freundlicher Neubau im Niedrigpreis-
segment“ sollen zudem Gebäude mit 
kleineren Wohneinheiten auch für Al-
leinerziehende sowie ältere Menschen 
gebaut werden. Das Programmvolu-
men beträgt hier 1 Milliarde Euro im 
Jahr 2024. Ebenfalls sinnvoll ist das 
Sonderprogramm „Junges Wohnen“, 
mit dem der Bund die Schaffung von 
Wohnheimplätzen für Studierende 
und Auszubildende fördert. In den Jah-
ren 2024 und 2025 stehen insgesamt 1 
Milliarde Euro hierfür zur Verfügung. 
 
Diese Förderprogramme können – ne-
ben der klassischen sozialen Wohn-
raumförderung - einen weiteren 

wichtigen Beitrag zur Schaffung von 
bezahlbarem Wohnraum leisten. Da-
her ist es erforderlich, diese Pro-
grammangebote langfristig und auf 
hohem Niveau zu verstetigen. 
 
Städtebauförderung verlässlich aus-
gestalten  
 
Die Städtebauförderung als zentrales 
Element einer integrierten Stadtent-
wicklung muss angesichts der großen 
Herausforderungen (Wohnen; Klima; 
Infrastruktur; Soziale Integration; Ver-
kehr etc.) langfristig nicht nur auf dem 
jetzigen Niveau von 790 Millionen 
Euro jährlich aufrechterhalten werden, 
sondern auf mindestens 1,5 Milliarden 
Euro aufgestockt werden. Dies ent-
spricht auch der Aussage des Koaliti-
onsvertrages.  
 
Leerstand aktivieren - Ländliche 
Räume stärken –  
 
In Deutschland stehen rund 1,8 Millio-
nen Wohnungen, oft in strukturschwa-
chen ländlichen Gebieten, leer. Davon 
sind etwa 600.000 Wohnungen direkt 
marktgängig. Dieses Potential muss 
bei der Lösung der Wohnungsfrage 
mitgenutzt werden.  
 
Bei aller Anstrengung werden wir das 
Problem der Wohnungsknappheit 
nicht allein in den großen Städten lö-
sen können. Ländliche Räume können 
eine wichtige Entlastungsfunktion für 
die oft überhitzten Wohnungsmärkte 
in den Großstädten übernehmen und 
so maßgeblich zur Gleichwertigkeit der 
Lebensverhältnisse beitragen.  
 
Grundvoraussetzung für eine Stärkung 
strukturschwacher ländlicher Regio-
nen und damit zur Herstellung  
Mit gleichwertigen Lebensverhältnis-
sen ist eine flächendeckende Versor-
gung mit leistungsfähigen Breitband-
netzen einschließlich einer lückenlo-
sen Mobilfunkversorgung sowie der 
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weitere Ausbau und eine Modernisie-
rung der Verkehrsinfrastruktur insbe-
sondere im Schienenbereich zur bes-
seren Anbindung ländlicher Regionen. 
 
Der vom Bundesbauministerium im Ja-
nuar 2024 gestartet Kommunaldialog 
„Wohnen in ländlichen Räumen“ ist 
vor diesem Hintergrund zu begrüßen 
und muss langfristig fortgesetzt wer-
den.  
 
Kommunale Wohnungsunternehmen: 
Garanten für eine soziale Wohnungs-
politik 
 
Kommunale Wohnungsunternehmen 
sind wichtige Partner der Städte und 
Gemeinden sowie Garanten einer  
nachhaltigen Wohnungs- und Stadt-
entwicklungspolitik. Die über 700 
kommunalen Wohnungsunternehmen 
besitzen in Deutschland ca. 2,3 Millio-
nen Wohnungen.  
 
Diese kommunalen Unternehmen sind 
nicht auf Gewinnmaximierung ausge-
richtet. Sie sind vielmehr schon von ih-
ren Satzungszwecken her dem Ziel ver-
pflichtet, preiswerten Wohnraum für 
breite Kreise der Bevölkerung zu 
schaffen. Bei ihren Maßnahmen steht 
städtebaulich die Stärkung der Innen-
städte und Ortskerne im Vordergrund. 
Daher sind kommunale Wohnungsun-
ternehmen Bestandshalter. Sie tragen 
mit einer zurückhaltenden Mietenpoli-
tik maßgeblich zu einer sozialgerech-
ten Entwicklung in den Städten und 
Gemeinden bei. Wegen ihrer besonde-
ren Rolle sollten kommunale Woh-
nungsunternehmen auch in ihre Grün-
dungsphase sowie mit dem Ziel einer 
Stärkung kommunaler Kooperationen 
bevorzugt in staatliche Förderpro-
gramme zur Stadtentwicklung und 
zum Wohnungsbau einbezogen wer-
den. 
 
Genossenschaftliches Wohnen und 
Erbbaurechte stärken 
 
Das genossenschaftliche Wohnen in 
Deutschland muss ausgebaut werden. 
Die über 2.000 Wohnungsge-

nossenschaften in Deutschland mit an-
nähernd 2,2 Millionen Wohnungen 
leisten seit jeher im Sinne des Soli-
darprinzips einen wichtigen Beitrag zur 
Sicherung und Schaffung bezahlbaren 
Wohnraums sowie zur Bildung stabiler 
Wohnquartiere. Insoweit ist das seit 
Oktober 2022 aufgelegte Bundespro-
gramm zum genossenschaftlichen 
Wohnen (Bund und KfW) grundsätzlich 
zu begrüßen. Das Förderprogramm 
sollte verstetigt und über das Jahr 
2024 hinaus ausgeweitet werden. 
 
Neben der Förderung, insbesondere 
kleinerer Genossenschaften in der 
Gründungsphase, sollte inhaltlich auch 
eine stärkere Einbeziehung von Woh-
nungsgenossenschaften in Kooperati-
onsvereinbarungen mit den Kommu-
nen unterstützt werden.  
 
Auch Modelle, bei denen Städte und 
Gemeinden ihre eigenen Grundstücke  
im Wege des Erbbaurechts vergeben  
und nicht verkaufen, dienen der Schaf-
fung bezahlbaren Wohnraums. Dies ist  
ein sinnvoller Ansatz der kommunalen 
Bauland- und Wohnungspolitik. 
 
 

Flächennutzung optimieren – Be-
stände aktivieren 
 
Mit Blick auf die Erreichung der Woh-
nungsbauziele müssen die Potenziale 
im Bestand besser genutzt werden. 
Daher sind sowohl die Möglichkeiten 
der Gebäudeerweiterung mit Aufsto-
ckungen und Dachausbauten als auch 
Umwandlungen von Büro- oder Ge-
werbeimmobilien in Wohnraum ge-
rade in Gebieten mit erhöhtem Wohn-
raumbedarf zu unterstützen. Im Sinne 
eines flächeneffizienten und energe-
tisch nachhaltigen Bauens ist dabei 
stets die Quartiersentwicklung zu be-
rücksichtigen. Um diese Potenziale 
auszuschöpfen, sollten eine entspre-
chende Förderung gewährt werden so-
wie Aufstockungen bzw. Umnutzun-
gen auch bei der Weiterentwicklung 
von Instrumenten der Wohnraumför-
derung künftig verstärkt Berücksichti-
gung finden. 
 
Gerade die Umwandlung von leerste-
henden Büro- und Gewerbeflächen zu 
Wohnungen kann die Chance bieten, 
Wohnraum zu schaffen und auch 
Wohnungen mit einer Sozial- und 
Mietpreisbindung zu belegen. Nach 
Aussage des Pestel-Instituts (Studie  

Fertigstellung Wohnungen insgesamt 2002-2022 
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Bezahlbarer Wohnraum, Januar 2022)  
liegt der Median der Umbaukosten mit  
rund 1.200 Euro je m² Wohnfläche 
weit unter den Kosten für einen Neu-
bau. Der Bund sollte insoweit finanzi-
elle Anreize zur Umnutzung setzen 
und Städte und Gemeinden auch beim 
(Zwischen-) Erwerb von Liegenschafen 
und deren baulicher Umnutzung finan-
ziell unterstützen. 
 
Planungs- und Genehmigungs- 
verfahren beschleunigen  
 
In den letzten zehn Jahren sind die 
Baukosten in Deutschland massiv ge-
stiegen. Daher gehören die Normung 
und die bautechnischen Regeln auf 
den Prüfstand. Die Erarbeitung von 
technischen Normen sowie ihre Über-
nahme in das bautechnische Regel-
werk (DIN etc.) bedürfen einer stren-
gen Prüfung auf Erforderlichkeit und 
einer Kosten-Nutzen-Analyse. Ohne 
eine nachhaltige Reduzierung der Bau-
kosten wird es nicht gelingen, Woh-
nungsbauprojekte zu bezahlbaren 
Preisen zu realisieren. 
 
Die Zahl der Bauvorschriften hat sich 
zudem in den letzten Jahren von 5.000 
auf 20.000 vervierfacht. Diese Ent-
wicklung ist zu stoppen. Zur Beschleu-
nigung von Planungsverfahren wird es 
zudem auf eine verstärkte Digitalisie-
rung von Planungs-, Beteiligungs- und 
Genehmigungsprozessen ankommen. 
Die Verlängerung des Plansicherstel-
lungsgesetzes bis Ende 2022 ist inso-
weit ein sinnvoller Ansatz. 
 
Die Bundesregierung hat zudem An-
fang September 2023 einen „Deutsch-
land-Pakt“ vorgeschlagen. Zentrales 
Element dieses Pakts soll ein Maßnah-
menpaket zur Planungs-, Genehmi-
gungs- und Umsetzungsbeschleuni-
gung sein, dass Bund und Länder am 
06.11.2023 beschlossen haben. Dieses 
Maßnahmenpaket muss nun zügig auf 
den Weg gebracht werden. Mehr denn 
je gilt in diesem Bereich: Wir haben 
kein Erkenntnis-, sondern ein Umset-
zungsproblem. 

Es ist erforderlich, dass Bund und Län-
der alle Optionen zur Vereinfachung 
und Beschleunigung von Planung und 
Genehmigung prüfen und, soweit EU-
rechtlich zulässig, umsetzen. Beispiel: 
Ersatzneubauten sollten nicht nur im 
Bereich von Bundesfernstraßen, son-
dern auch an anderen wichtigen Stel-
len genehmigungsfrei und ohne Um-
weltverträglichkeitsprüfung errichtet 
werden können, sofern sie für die Er-
füllung öffentlicher bzw. kommunaler 
Aufgaben unverzichtbar sind.  
 
Weitere wichtige Ansatzpunkte sind: 
Die Einführung von Stichtagsregelun-
gen, die auf den Zeitpunkt der Voll-
ständigkeitserklärung von Antragsun-
terlagen abstellen. Bei standardisier-
ten Verwaltungsdienstleistungen sollte 
zudem durch Genehmigungsfiktionen 
sichergestellt werden, dass ein Antrag 
als bewilligt gilt, wenn er innerhalb ei-
ner bestimmten Frist nicht beschieden 
wird. Mit Blick auf Klagemöglichkeiten 
sollte ferner klargestellt werden, dass 
Einwände Dritter nicht erst zu einem 
späten Zeitpunkt eines Verwaltungs- 
bzw. Gerichtsverfahrens vorgebracht 
werden und damit verfahrensverzö-
gernd wirken. Auch die Möglichkeit ei-
ner EU-konformen materiellen Präklu-
sionsregelung sollte weiterhin geprüft 
werden. 
 
Im Rahmen der BauGB-Novelle 2024 
muss es schließlich auch darum gehen, 
den Aufwand im Rahmen von Umwelt-
prüfungen und dem Umweltbericht 
deutlich zu reduzieren. Diese Prozesse 
bedeuten in der kommunalen Pla-
nungspraxis einen massiven Zeit- und 
Finanzaufwand, der auf das notwen-
dige Maß reduziert werden sollte. 
 
Vergaberecht vereinfachen 
 
Das Vergaberecht muss sowohl im Be-
reich von Bauvergaben als auch im Be-
reich der Vergabe von Liefer- und 
Dienstleistungen praxisgerecht ausge-
staltet und nachhaltig vereinfacht wer-
den. Hieran wird sich das sog. Verga-
betransformationspaket des Bundes 

messen lassen müssen, dass im Jahr 
2024 vorgestellt wird. 
Das im Sommer 2022 in Kraft getre-
tene LNG-Beschleunigungsgesetz hat 
gezeigt, dass effektive vergaberechtli-
che Vereinfachungen gerade bei wich-
tigen Infrastrukturvorhaben gesetzge-
berisch möglich sind.  
 
Bund und Länder sollten im Übrigen 
von einer weiteren Überfrachtung des 
Vergaberechts durch die verbindliche 
Vorgabe von Sekundärzielen (Nachhal-
tigkeit; Soziale Aspekte) Abstand neh-
men. Diese führen zu einer weiteren 
Verkomplizierung der Verfahrensab-
läufe und sind das Gegenteil von Ver-
einfachung. 
 
Erhöhte Schwellenwerte für Direktauf-
träge, eine flexiblere Wahl der Verga-
beart, eine Flexibilisierung bei der Los-
vergabe und eine Erleichterung von 
Generalplanervergaben unter Wah-
rung des KMU-Schutzes sind beispiel-
hafte Ansätze, die Bund, Länder und 
Kommunen weiterverfolgen sollten.  
 
Konzeptvergaben umsetzen 
 
Das Instrument der kommunalen Bau-
landvergabe nach Konzept, also die 
Vergabe von Grundstücken nicht nach 
Höchstpreis, sondern nach einem qua-
litativ ausgerichteten Konzept, wird 
bereits von zahlreichen Städten und 
Gemeinden genutzt. Diese Verfahren 
sollten weiter geprüft und in der  
kommunalen Praxis zur Anwendung 
kommen. Konzeptvergaben sollten 
darüber hinaus auch beim Verkauf von 
Liegenschaften der Länder und des 
Bundes stärker zur Anwendung kom-
men. 
 
Serielles und modulares Bauen  
fördern 
 
Standardisierung und serielles Bauen 
sparen nicht nur Geld. Sie beschleuni- 
gen auch die Fertigstellung von Wohn-
bauprojekten und sind im Sinne einer 
flexiblen Nutzung nachhaltig. So kön-
nen zum Beispiel Variowohnungen, die  
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eine unterschiedliche Wohnnutzung 
ermöglichen (z. B. Wohnungen für Stu-
dierende; Seniorenwohnen; junge Fa-
milien), zügig erstellt werden.  
 
Die Prozessdauer im Genehmigungs-
verfahren kann zudem durch die ver-
stärkte Zulassung von Typengenehmi-
gungen deutlich verkürzt werden. 
Hinzu kommt, dass mittlerweile durch 
serielle Bauweise nicht nur kosten-
günstig, sondern auch hochwertig ge-
baut werden kann. Serielles Bauen 
kann somit auch baukulturelle Qualität 
schaffen.  
 
Die entstehenden Wohnungen selbst 
müssen für eine lange Nutzung und  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

viele Strukturen (Mehrgenerationen-
häuser etc.) geeignet und damit nach-
haltig sein. Flexibel nutzbare Bauten 
(modulare Bauweise), etwa  
durch die Verwendung nachhaltiger 
Materialien wie Holz, sind temporären 
Unterkünften vorzuziehen. 
 
Steuerliche Anreize schaffen 
 
Der Bund muss auch in Zukunft attrak-
tive Sonderabschreibungen für den 
Mietwohnungsneubau ermöglichen. 
Insoweit ist die Erhöhung der linearen  
Abschreibungssätze grundsätzlich rich-
tig. Mit der Anhebung wird ein 
wichtiges Signal nicht nur an Investo- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ren, sondern auch an die Bauwirt-
schaft zum weiteren Aufbau der drin-
gend benötigten Bau- und Handwer-
kerkapazitäten gesendet.  
 
Der Bund sollte zudem sicherstellen, 
dass auch Umbau- und Umnutzungs-
maßnahmen im Bestand für die Schaf-
fung von Wohnraum und Mischnut-
zungen steuerlich förderwürdig wer-
den. 

Mitgliedsverbände 

 Bayerischer Gemeindetag  
 Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz  
 Gemeinde- und Städtebund Thüringen  
 Gemeindetag Baden-Württemberg  
 Hessischer Städte- und Gemeindebund  
 Hessischer Städtetag  
 Niedersächsischer Städte- und Gemeindebund  
 Niedersächsischer Städtetag  
 Saarländischer Städte- und Gemeindetag  
 Sächsischer Städte- und Gemeindetag  
 Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag  
 Städte- und Gemeindebund Brandenburg  
 Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen 
 Städte- und Gemeindebund Sachsen-Anhalt  
 Städte- und Gemeindetag  

Mecklenburg-Vorpommern  
 Städteverband Schleswig-Holstein  
 Städtetag Rheinland-Pfalz 


